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	2 Überblick über den nationalen Gebäudebestand - Stakeholderinput: Der nationale Gebäudebestand weist erhebliche soziale und energetische Ungleichheiten auf. Besonders einkommensarme Haushalte leben häufiger in energetisch schlechten Gebäuden und sind gleichzeitig überdurchschnittlich stark von hohen Energiekosten betroffen. 

Gerade Rentner*innen, Menschen mit Behinderung, chronisch kranke Menschen sowie Familien mit geringen Einkommen verfügen oftmals nicht über die finanziellen Möglichkeiten, notwendige energetische Investitionen eigenständig zu stemmen bzw. haben sie als Mieter*innen oftmals gar keinen Einfluss auf derartige Investitions- und Sanierungsmaßnahmen. Sie sind damit abhängig von den Entscheidungen der Vermietenden, müssen aber die Betriebskosten zahlen. 

Gleichzeitig besteht insbesondere bei älteren selbstnutzenden Eigentümer*innen häufig ein erheblicher Investitionsstau. Fehlende Rücklagen, restriktiver Kreditzugang und die Vorfinanzierung bevor Fördermittel abgerufen werden können, verunmöglichen notwendige Sanierungen. Zumal gerade Rentner*innen in alten ineffizienten Häusern, den sogenannten Worst Performing Buildings wohnen, mit deren Sanierung ein erhebliches Emissionsminderungspotenzial gehoben werden könnte.

Der Gebäudebestand muss nicht nur unter klimapolitischen, sondern auch unter sozialpolitischen Gesichtspunkten betrachtet werden. Der NBRP muss die soziale Verteilung energetischer Belastungen (Energiearmut) und Sanierungshemmnisse systematisch berücksichtigen. Wer hat Zugang zu klimafreundlichem Wohnen und wer wird strukturell ausgeschlossen? Gleichzeitig müssen die sozialen Auswirkungen energetischer Sanierungen insbesondere in Mietverhältnissen systematisch in den Blick genommen werden, um Mieterhöhungen und Verdrängungseffekten entgegenzuwirken.

	1 Einleitung - Stakeholderinput: Der Sozialverband VdK Deutschland begrüßt das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands bis 2045. Die Wärmewende im Gebäudesektor ist klimapolitisch notwendig und gleichzeitig eine zutiefst soziale Frage. Sie kann jedoch nur gelingen, wenn sie bezahlbar, zugänglich und verlässlich ausgestaltet wird. 

Fossile Strukturen im Gebäudesektor sind für viele Haushalte längst keine abstrakte Klimafrage mehr, sondern belasten zunehmend den Alltag: steigende Heizkosten, Hitzebelastungen in Wohnungen, Unsicherheit über zukünftige Investitionen sowie die Sorge vor Überforderung durch energetische Anforderungen stehen der Gefahr fossiler Lock-in-Effekte gegenüber. 

Besonders betroffen sind Menschen mit geringen Einkommen, Rentner*innen ohne finanzielle Rücklagen, Mieter*innen, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke und Pflegebedürftige.

Der Nationale Gebäuderenovierungsplan (NBRP) muss deshalb nicht nur Emissionsminderung durch effektive Maßnahmen erzielen, sondern gleichzeitig soziale Sicherheit gewährleisten. Derzeit stehen sich fossile Kostenfallen und hohe Investitionskosten für klimafreundliche Lösungen gegenüber. Klimapolitik im Gebäudesektor braucht daher sozialpolitische Leitplanken, die sozialer Überforderung vorbeugen, Verlässlichkeit liefern und die gesellschaftliche Akzeptanz stärken.

	3 Fahrplan für 2030, 2040, 2045 - Stakeholderinput: Der Sozialverband VdK unterstützt einen ambitionierten Renovierungspfad für den Gebäudebestand. Gleichzeitig muss klar sein: Die Transformation muss konsequent auf erneuerbare Energien ausgerichtet werden und darf fossile Abhängigkeiten nicht künstlich am Leben erhalten. Dies zählt im besonderen Maße für die Dekarbonisierung der Heizsysteme, die ausschließlich auf erneuerbare Wärme ausgerichtet sein muss. Neue Öl- und Gasheizungen verzögern die Transformation nicht nur, sondern führen mittel- und langfristig zu massiven Preissteigerungen und begünstigen Lock-in-Effekte. Aktuellen Modellierungen zufolge ist beim Einbau einer Gasheizung gegenüber einer Wärmepumpe mit Mehrkosten von bis zu 24.000 Euro bis 2045 zu rechnen, im Mietbereich mit über 18.000 Euro. Die monatlichen Mehrbelastungen könnten bis 2045 auf 272 Euro in Mietverhältnissen und 326 Euro im Eigenheim anwachsen (Fraunhofer ISI 2026).

Entscheidend ist, dass die Sanierungsrate insbesondere bei den energetisch schlechtesten Gebäuden (worst performing buildings, WPB) steigt. Gerade hier leben häufig Haushalte, die von (verdeckter) Energiearmut betroffen sind, aufgrund niedriger Einkommen und gleichzeitig besonders hoher Energiekosten. 

Der NBRP sollte daher:
• einen klaren Fokus auf die WPB legen,
• soziale Kriterien systematisch in die Priorisierung integrieren,
• die Vermeidung fossiler Lock-in-Effekte sicherstellen,
• die Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung stärken,
• Planungssicherheit für Haushalte schaffen,
• zielgenaue Fördermöglichkeiten implementieren, die insbesondere vulnerable Haushalte adressieren,
• umfangreichen Mieter*innenschutz beinhalten, um diese vor fossilen Kostenfallen auf der einen, aber auch vor unbezahlbaren Modernisierungskosten auf der anderen Seite zu schützen.
Die Wärmewende darf nicht dazu führen, dass Haushalte aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen in fossilen Abhängigkeiten gefangen und immer weiteren Preissteigerungen ausgeliefert sind. Zudem braucht es ein klares Signal für den Ausstieg aus fossilen Heizsystemen. Der weitere Einbau fossiler Heizungen birgt erhebliche soziale Risiken. Steigende CO2-Preise, höhere Netzentgelte, teure und knappe „grüne“ Gase sowie geopolitische Krisen führen dazu, dass die Kosten für fossiles Heizen langfristig weiter steigen und schwer kalkulierbar bleiben. Für viele Haushalte bedeutet das eine wachsende finanzielle Belastung bis hin zu Energiearmut und fossilen Lock-in-Effekten.
	4 Überblick über die umgesetzten und geplanten Strategien und Maßnahmen - Stakeholderinput: Der Sozialverband VdK Deutschland unterstützt grundsätzlich das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands. Damit die Wärmewende gesellschaftlich tragfähig bleibt, müssen Klimaschutz, soziale Sicherheit und Bezahlbarkeit jedoch konsequent zusammengedacht werden.

Die derzeit diskutierte Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beziehungsweise das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) sieht der VdK kritisch. Insbesondere die geplante Aufweichung verbindlicher Vorgaben zum Heizungstausch birgt erhebliche Risiken für den Klimaschutz sowie für die langfristige finanzielle Situation vieler Haushalte. Der weitere Einbau fossiler Heizsysteme kann dazu führen, dass insbesondere einkommensschwache Haushalte langfristig in steigenden Energie- und CO2-Kosten verbleiben. Damit drohen neue fossile Lock-in-Effekte und zusätzliche soziale Belastungen, insbesondere für selbstnutzende Eigentümer*innen ohne Finanzrücklagen und Mieter*innen. Auch die Einigung auf eine hälftige Aufteilung der Betriebskosten fossiler Heizungen zwischen Vermietenden und Mietenden lehnt der VdK ab. Wenn Vermietende weiterhin fossile Heizungen einbauen, müssen sie die daraus resultierenden mittel- und langfristigen Kosten vollständig übernehmen. 

Aus Sicht des VdK braucht die Wärmewende verlässliche Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und einen klaren Pfad hin zu erneuerbarer Wärme. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass Haushalte mit geringem Einkommen, ältere Menschen und weitere vulnerable Gruppen bei der Transformation wirksam unterstützt werden.

Zentral ist hierfür eine sozial gerechte Ausgestaltung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Förderprogramme müssen sich stärker an der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit von Haushalten orientieren. Haushalte mit geringem Einkommen benötigen deutlich höhere Förderquoten als einkommensstarke Haushalte. Gleichzeitig braucht es zusätzliche Unterstützung für energetisch besonders schlechte Gebäude („Worst Performing Buildings“), da dort hohe Heizkosten und hohe soziale Belastungen häufig zusammenfallen.

Darüber hinaus sind aus Sicht des VdK insbesondere folgende Elemente notwendig:
• verlässliche Härtefallregelungen für Haushalte in besonderen Lebenslagen,
• die Berücksichtigung der Haushaltsgröße und des Energieeffizienzstandards des Gebäudes vor Sanierung,
• eine vorgelagerte Auszahlung der Förderung,
• ein erleichterter Kreditzugang für Rentner*innen,
• eine verbindliche Weitergabe zinsgünstiger Kfw-Kredite an die Verbraucher*innen,
• eine bundesweit kosten- und barrierefreie Förderberatung,
• langfristige Planungssicherheit hinsichtlich der Förderung.

Viele Menschen scheitern nicht an mangelnder Bereitschaft zur Sanierung, sondern an Unsicherheit, fehlender finanzieller Tragfähigkeit und komplexen Förderstrukturen. Deshalb kommt der kommunalen Wärmeplanung eine zentrale Bedeutung zu. Sie kann Orientierung schaffen und Unsicherheiten reduzieren. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die kommunale Wärmeplanung sozial ausgestaltet wird und die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Menschen berücksichtigt.

Der VdK spricht sich daher für den Aufbau niedrigschwelliger und sozial orientierter Wärmewende-Beratungsstrukturen aus. Menschen benötigen verlässliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die technische, finanzielle und soziale Fragen gemeinsam betrachten. Insbesondere ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, chronisch kranke Menschen oder Haushalte mit geringem Einkommen benötigen häufig persönliche Unterstützung bei komplexen Entscheidungen rund um Heizungstausch, Sanierung und Förderanträgen. Die Wärmewende darf nicht dazu führen, dass vulnerable Gruppen zurückgelassen werden oder aufgrund fehlender Unterstützung in ineffizienten und teuren Gebäuden verbleiben.

Darüber hinaus hält der VdK es für notwendig, Sozialverträglichkeitsprüfungen systematisch in klimapolitischen Gesetzesvorhaben im Gebäudebereich zu verankern. Klimapolitische Maßnahmen entfalten unterschiedliche soziale Wirkungen und können bestehende Ungleichheiten verschärfen, wenn Belastungen und Handlungsmöglichkeiten ungleich verteilt sind. Soziale Folgenabschätzungen sollten daher verbindlicher Bestandteil neuer gesetzlicher Regelungen und Förderinstrumente werden.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Bekämpfung von Energiearmut. Haushalte mit geringem Einkommen leben überdurchschnittlich häufig in energetisch schlechten Gebäuden und tragen gleichzeitig hohe Heizkosten. Die Wärmewende kann langfristig zu sinkenden Energiekosten beitragen, kurzfristig besteht jedoch die Gefahr zusätzlicher finanzieller Belastungen. Maßnahmen im Gebäudesektor müssen deshalb gezielt dazu beitragen, Energiearmut zu reduzieren und den Zugang zu bezahlbarer erneuerbarer Wärme sicherzustellen.

Neben der Emissionsminderung müssen künftig auch Klimafolgen und Klimaanpassung stärker berücksichtigt werden. Hitze stellt bereits heute ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar – insbesondere für ältere Menschen, chronisch kranke Menschen, Menschen mit Behinderungen sowie sozial isolierte Personen. Gebäudepolitik sollte daher stärker den Schutz vor Überhitzung, sommerlichen Wärmeschutz und gesundheitliche Belastungen berücksichtigen. Klimaanpassung und soziale Resilienz sollten als integraler Bestandteil der Gebäudepolitik verstanden werden.
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